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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri,' Mitgl. der gesezg. Räche.

Band ll. Nro. OVI. Bern, den 6. Chrisim. 1799. (á Frimaire VIII.)

Gesezgebu ng.

Grosser Rath, s. Nov.

(Fortsetzung.)
(Beschlug von Jacqnier's Meinung.)

Allein es wäre wider die Politik, wider die
Menschenrechte, wider alle Staatsrechte, wann
ein Staat den anlcrn, der sein Feind war,
nachdem er ihn eingenommen, eu Lors,« zur
Verantwortung ziehen wollte.

Ich bitte, BB. GG., setzen wir uns an ihre
Stelle, und ich frage Sie, einen jeden: wer
hatte es gerne sehen wollen, daß man uns
alle verantwortlich gemacht hätte, wann die
kaiserliche Macht sich vor einigen Monathen
der ganten Schweiz bemächtiget hätte. Man
hätte wohl die Staatsrechte aufgeschlagen, und
gerufen: es ist ungerecht!

Man sagt, man habe doch »ns allen den
Tod geschworen. BB. GG. Es kann seyn;
allem gewiß nicht weil wir gerecht und konsti-
tutionsmaßig gehandelt haben, dann der
Schweitzer ist zu aufrichtig solches zu thun; es
ist allo kein Grnnd, daß wir wegen den Dro>
hunger, in dieser Sache nicht menschlich und
gerecht handeln sollen. Ich unterstütze den
Rapport der Majorität.

Der Präsident sagt: In dem grossen helvet.
Rath spricht man nicht mir Achtung vom Kai-
str, sondern wenn man seiner Majestät und
<.iiul erwähnt, so ist es nur darum zu thu»,
sich darüber lustig zu machen, und weil Far-
qaier nut Respekt davon sprach, so ruffe ich'

X
Ordnung. Man ruft uncerstüzt und

andere lachen. '
Kühn. Bereits habe ich in dem Berichte

der Minorität der Commission Rechenschafts
uver meme Meinung und mein Glaabensbe-
lküntniß über den Gegenstarb abgelegt, der

Euch, Bürger Repräsentanten. nun schon seit
mehrern Tagen beschäftigt. Diese Meiimng,
dieser Glaube ist das unmittelbare Resultat der
Grundsätze, zn den m ich mich bekenne; der
Grundsatze, deren Verläugnnng ich als einen
Abfall von der Sache der Freiheit und des
Rechts ansehen würbe; der Grundsätze endlich,
die mich bisdahin immer bestimmt haben, und
auch in Zukunft meine ganze Handlungsweise
unveränderlich leiten werden.

Man hat die vorliegende Frage dadurch ver-
wirrt, daß man ihren Gesichtspunkt ganz ver-
schoben hat. Ich will versuchen denselben wie-
der herzustellen.

Das Vollziehungsdirektorium glaubte: die
Interimsregierung von Zürich habe durch die
Aufstellung von Truppen und durch die Be-
kannrmachung einer sich auf diesen Akt bezie-
henden Proklamation cm Verbrechen gegen die
helvetische Republik begangen. Ob sich diese
Vermuthung auf hinlängliche Gründe und That-
lachen stüzte, oder nicht? oas soll und darf ich
hier nicht untersuchen; die Erörterung dieser
Frage könnte den obwaltenden Streit niemals
entscheiden; sie wird also am unrechten Ort
aufgeworfen.

Genug das Vollzichungsdirektorium, Kraft
seiner allgemeinen Pflicht, für die innere und
austere Sicherheit des Staats zu sorgen, Kraft
seines besondern (constitutionellen) Rechts gegen
Verschwörer, die Criminalpolizej ausüben zu
können, Kraft der ihm bis zur endlichen Orga-
ntzation der gerichtlichen Autoritäten provisorisch
zustehenden Gewalt, Verbrecher jeder Art ein-
ziehen, und den Gerichten überliefern zu los-
sen, stellte einen Vechaftssefthl gegen die Mit-
glieder der Interimsregierung aus, ließ sie vor-
laufig verhören, und übergab fie darauf dem
Kantvnsgericht von Zürich zur Beurtheilung.

Ein bloßer Zufall, der sich in unsrer Republik
noch oft ereignen kann, weil er die Folge der
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Beschränktheit und Unzulänglichkeit unsrer Form >zu verbieten d:? sie nicht vor das gerichtlich«
Gesetze ist, bringt diese Sache jur offiziell n Forum gehöre.

^Kenntniß der Gesezgebung. Die Mitgliede! Allein die Cache ist auch ihrer Natur,
des KantonsgerichlS zu Zürich weigern sichsthrer innern B esch affenhei t nach ein ge-.
in derselben zu urtheilen, zum Theil aus demzrichtiicher Gegenstand. Das Direktorium klagt

gegen die Mitglieder der Interimsregierung von j

Zürich auf ein Staatsverbrechen ein. Nun steht

aber die Beurtheilung der Verbrechen überhaupt j

den Gerichten zu. Für die Staatsverbrechen
msbesonder? weist die Constitution bestimmt
Kanronö-Tribunalien an. Wir tonnen, wir der-

fen also von uns aus keine Angelegenheiten d u
ser Art dem AuSspruch dieser Gerichte entjit/

hen. WaS nüzre, ich frage euch, BB.Repriu
sentanten, jener Grundsaz der Theilung dcrgn

genseitigen ünabhanaigkeit der Gewalten, wenn

wir berechtigt waren, nach Gefallen die GmW
der unscigen zu überfchrciteu, uns der Bcsäi«

gung von Gegenständen zu bemächtigen, dienn

Gebiete des Richttramrs liegen, und an dü

Stelle der Gesetze und der consittutionellen Vett j

fthriften unsre Willtühr zu setzen? ist danii«^ ^

die na 07. Art. der Constitution stehende bestimmte

Vorschrift, daß wir niemals, weder einzeln noch

insgesammt, die richterliche Gewalt ausüben

sollen, nichts anders als ein leerer'Schall ebne

irgend eine Bedeutung, oder ist sie nicht vNM't>r

ein Gcscz, nach welchem wir uns zurichten^
abänderlich verpflichtet sind? ich denke dich»

leztre; wir haben die Constitution undalioau?
diesen Artickel beschworen, wir wolle» it)» »N'

ten; wir wollen uns durchaus die CnlscheiounZ

gesezlichen Grunde einer vorhandenen Verwandt
schaft mit dem Angeschuldigten, zum Theil un-
ter dem etwas zweideutigem Vorwand, daß sie

nicht partheiisch scheinen möchten. Das Vollste-
hungsdirektocium macht uns aufmerksam, daß
in Criminalfallcn kein Gesez die Form des Aus-
tritts bestimme, und fodert eine Regel, nach
der die Ersetzung der Richter oder des Tribu-
nals in einem solchen Falle statt haben solle.

Diese» Anlaß nun ergreift ein Theil der Mit-
glieder des großen Rachs, mn zu begehren,
daß wir die von dem Vollziehungsdirekcorium
bereits angeordnete gerichtliche Untersuchung
dieser Sache, die von demftlbc» anbcfohlne
rechtliche Beurtheilung der Angeschuldigte»,
durch einen Machtspruch von uns ans nieder-
schlagen mochten.

Können, dörfen wir dieses, Bürger Reprä-
sentanten? Oder sind wir nicht viel mehr schul-
dig, uns blos und ausschlitskend an die uns
von dem Direktorium vorgelegte Einfrage zu
halten?

Ich behaupte das Leztere, und erstaune, daß
Männer, die sonst so fest an den Grundsätzen
des Rechts hangen, auch nur einen AugenvUk
anstehen, und sich sogar für eine Maaßregel
verwenden können, die in meinen Augen den
Charakter des ungebundensten Despotismus
trägt, und die willkührlichste Verletzung der
constirutionellcn und rein rechtlichen Grundsätze
zugleich ist. Ich will mich näher erklären.

Die Sache ist gerichtlich, ihrer Form und
ihrer Natur nach; sie ist das erstere, weil das
Vollzichungsdireklorium ihre Beurtheilung wirk-
lich dem Richter zugewiesen, und dieselbe be-

reits einem Gerichtshöfe anhängig gemacht hat.
Nun ist es aber ein formaler Grundsaz des
àechts, daß sobald irgend eüie Sache vor ben'follte. Wird nicht diese'Suprematie, vu

Richwr gelangt ist, dieser allein und niemand hcure der Gesezgebung zuzuschreiben euey

«uders zu entscheiden hat, ob die Sache von -5àon, oie

zeiner Competenz seye oder nicht? Schon dar-
aus folgt an und für sich, daß keine dritte
Gewalt im Staate die Bcfugniß haben kann,
diesem Entscheidungsrecht des Richters über
die Competenz vorzugreifen, und das rechtliche

Verfahren in einer Sache unter dem Verwand

keiner Sache anmaßen die in das Gebiet ech

richierlicyen Gewalt gehört. Ueberlaßc» ^die vorliegende Angelegenheit ihrem
da dieselbe nach allen ihren Verhältnißen
gerichtlichen Gegenstand ausmacht.

Werft eure Blicke auf die Zukunft/
Repräsentanten, die ihr heute nut w v. -

Warme für die cncgegcngesczte Meinung ft-st - '

Bedenkt die Folgen derselben, wenn w ^ ..5,
ein Dekret zur Etaatsmapime erhoben w -

^
mühet, künftighin einer jeden Fakrion,
ter uns entstehen kann, als Mittel dienen, ^
brecher, die sie beschützen will/ dem räch

Arme oer Gerechtigkeit zu entziehen i wno
^

nicht sogar dazu mißbraucht werden,
dige, die ein zügelloser Purtyelgeist rurs

semer Wuth aufzuopfern; ltlbg dm«n,
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Bewunderung aller europäischen Staaten ge-
Wesen, und nun zum Gegenstand des Mitleids
und der Wehmuth anderer Volker hinabgesun-
ken ist, blutete mein Herz, alle meine Mensch-
hcitsgefi'chie erwachten. Wie mein Schatten
verfolgte mich allenthalben das Gemälde des
fürchterlichen Schiksals der bisher in langem
Frieden, im Genusse der Freiheit, in patriar-
chaufcher Sitteneinfalt lebenden Alpdcwohner in
den Kantonen Wallis und Waldstatten. Halb-
nackend sehe ich sie nun von nagen- em H un-
ger gequält, ihre Hütten in Schutthaufen ver-
wandelt, ihre Guter verheert, verwaist, ver-
einzelc in ihren Wäldern, auf den Gipfeln ihrer
Berge, oder m der weiten Weit herumirrcn,
um ein kümmerliches Brod vor fremder Thüre
zu verteln.

Mögen auch Thränen des Mitleids und der
Wehmuth dieses Blatt benetzen, was werden
lie den Unglükllchen nützen? O Bruder, M>t-
bürger, Mttchristen, daß ich Euch nichts als
un fruchtbare Thraneil geben kann Zum er-
stenmal in meinem Leben fühl' ich, daß ich
nicht reich, daß ich so reich nicht bin, als ich
um euertwillen, nur um euertwillen zu
leyn wünschte.

Und woher soll euch Rettung kommen? Von
der helvetischen Regierung! Auch bei dem
wärmsten Mitleid, bei dem menschenfreundlich-
ten Eiser, euer Elend zu erleichtern, wo soll

f:e bei der allgemeinen Landplage eines verhee-
renden Kriegs Hülfsqnellen entdecken Stehen
nicht schon Monare lang die Besoldungen der
obersten Gewalten, der niedern Beamteten, der

^ ^ Geistlichen auö? Selbst unsre brassn Vater-
Iâundigung einer Ausgabe von I. Burklisstanosvercheidiger, stehen sie nicht noch in ih-

auserlesenen Gedichten, zum Besten der!"'» Solde Wochen lang zurük? Wird bei

unparcheiische Gerichte ihre Lossprtchung erkannt
haben? vergeblich werdet ihr, wenn ein zolcher

Fall eintritt, die Schutzwehr der Constitutions-
akre, die Heiligkeit der Grundsätze, der Parthei
wuch entgegen stellen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inlän dische N a ch ri ch ten.

Luzern, z. Dec. Es scheint Lavater
wolle ein Märtyrer der Wahrheit werden, um
welche« Preis es auch sey. Sein Brief har
in dieser Gegend außerordentliche Sensation
gemacht. Ein hiesiger Buchdrucker druckte ihn
Samftag aus der Chronik ab, auf den Abend
war die Ausgabe vergriffen. Er veranstaltete
eins zweite, und schon ist kein Exemplar mshr
zu haben. Städter und Landleutc, wollen diese
Pretiose besitzen, und man Hort nur eineStim-
me: „Wir denken wie Lavater." Diese Dia-
tribe gegen die Regierung ist ein wahrer Ver-
einigungspunkt für alle Mißvergnügten der
Schweiz. Fragte man mich jezt: „welches ist
die öffentliche Meinung in diesem Lande?"
so würde ich antworrcn: „sie liegt in dem Ein-
drucke, den Lavaters Schreiben aus das Volk
macht." — Ich begreife nicht, aus welcher Po-
litik das Direktorium die Lavatcriade hat öf-
fentlich bekannt machen lassen; — und ist dieß
wohl die einzige Antwort, die man dem Ver-
fasser giebt?

geplünderten und durch den Krieg be-
schädigten Schweizer.

Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber
habe, lege ich mit Freuden aus den Altar des
Vaterlandes, auf den Altar, der in so viel
taufenden meiner Mitbürger leidenden Mensch'
heit. Freilich, ohne die helvetische Staatsum-
walzung hatt' ich ihnen mehr, nach den Ge-
fühlen meines Herzens niemals genug aeben
können.

Beim Anblik eines Landes, innert deKn
Grenzen ich geboren war, das über drei Jahr-
«underce der Gegenstand des Neides, und der

der unübersehbaren Größe des Schadens, die
von der Regierung beschlossene Acmensieuer des
Eins vom Tausend, das Elend acht verwüste-
ter Kanrone spürbar müder» können?

Selbst die von der Kriegsflamme verschon-
ren Gegenden, haben sie nicht durch überhäufte
Einquartierungen, durch Verwandlung ihrer
Felder und Wiesen in Lagerplätze, durch Auf-
zehrung alles Munövorraths, durch ans die
Städte gelegte Brandschatzungen und gczwun-
gene Darleihen, durch Anschwellung der Staats-
Abgaben, durch Verlust der reichsten Staais-
Einkünfte, durch Fuhren und Requisitionen al-
ler Art und Gattung unter beinahe unectrags
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